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RS OGH 1987/5/5 4Ob403/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1987

Norm

PatG 1970 §156 Abs3

Rechtssatz

§ 156 Abs 3 Pat kann nicht dahin ausgelegt werden, daß das Gerichtsverfahren auch dann nicht zu unterbrechen ist,

wenn die Nichtigkeit o6enbar zu bejahen sei. Selbst ein wahrscheinlicher oder absehbarer Ausgang des

Verwaltungsverfahrens kann vom Gericht nicht vorgenommen werden.

Entscheidungstexte

4 Ob 403/86

Entscheidungstext OGH 05.05.1987 4 Ob 403/86

Veröff: SZ 60/76 = ÖBl 1988,5
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